
Hammonia bei Haufe

Erläuterungen zur Rechnungslegung der Wohnungsunternehmen

3., aktualisierte Auflage 2017. Buch. 418 S. Softcover
ISBN 978 3 648 07970 6

Wirtschaft > Wirtschaftssektoren & Branchen: Allgemeines > Immobilienwirtschaft

Zu Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/Erlaeuterungen-Rechnungslegung-Wohnungsunternehmen/productview.aspx?product=16180010&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_16180010&campaign=pdf/16180010
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=9972
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/9783648079706_TOC_004.pdf


II.
Aufgaben des wohnungs-
wirtschaftlichen Rechnungswesens

1 Entsprechend den von der Betriebswirtschaftslehre und
der betrieblichen Praxis entwickelten Anforderungen
an ein modernes betriebliches Rechnungswesen hat das
wohnungswirtschaftliche Rechnungswesen einerseits
Dokumentations- und Kontrollaufgaben zu erf�llen, i. E.

– Erfassung und �berwachung aller mengen- und
wertm�ßigen Ver�nderungen im betrieblichen Ver-
m�gen sowie

– Ermittlung der Verm�gens- und Schuldenbest�nde
und des Erfolges am Ende des Gesch�ftsjahres
(Jahresbestands- und Erfolgsrechnung) und ggf.
w�hrend k�rzerer Rechnungsperioden;

andererseits hat das Rechnungswesen

– Informationen f�r die Unternehmensplanung und
-steuerung zur Verf�gung zu stellen.

2 Aufbau und Organisation des Rechnungswesens sind
einmal von betriebsindividuellen Gegebenheiten des
Wohnungsunternehmens, insbesondere von Schwer-
punkt und Struktur seiner wohnungswirtschaftlichen
Aktivit�ten, zum anderen von der Betriebsgr�ße abh�n-
gig, insbesondere bei der Ausgestaltung der Kosten-
rechnung und der Vorschaurechnung.

3 Bei den nachfolgenden Empfehlungen handelt es sich
somit um einen Rahmen, der in Abh�ngigkeit von den
betriebsindividuellen Gegebenheiten so umgesetzt wer-
den sollte, dass die Aufgaben des wohnungswirtschaft-
lichen Rechnungswesens erf�llt werden.
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III.
Anforderungen an die Ausgestaltung
des Rechnungswesens

1)
Organisation der Buchf�hrung

4 In der Buchf�hrung sind alle buchungspflichtigen
Gesch�ftsvorf�lle in chronologischer Reihenfolge fest-
zuhalten (Grundbuch) und nach sachlichen Gesichts-
punkten kontenm�ßig aufzuzeichnen (Hauptbuch). Die
Erfassung der einzelnen Gesch�ftsvorf�lle in der Buch-
f�hrung hat zeitnah zu erfolgen. Das in der Buchf�h-
rung erfasste und verarbeitete Zahlenwerk bildet die
Grundlage f�r alle weiteren Aufgaben des Rechnungs-
wesens, insbesondere f�r die Kontrolle der Wirtschaft-
lichkeit und die Vorschaurechnung.

a)
Belegwesen

5 Den Buchungen m�ssen ordnungsgem�ße Belege zu
Grunde liegen (Belegprinzip). Buchungsbelege k�nnen
sowohl Urschriften oder Durchschriften (Kopien) der
eingegangenen und ausgegangenen Schriftst�cke sein
als auch interne Belege (Eigenbelege, systemerzeugte
Belege).

6 Buchf�hrung und Belegwesen m�ssen so beschaffen
sein, dass sie einem sachverst�ndigen Dritten innerhalb
angemessener Zeit einen �berblick �ber die Gesch�fts-
vorf�lle und �ber die Lage des Unternehmens vermit-
teln k�nnen und hinsichtlich ihrer formellen und sach-
lichen Richtigkeit nachpr�fbar sind.
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b)
Kontenrahmen und Kontenplan

7 F�r die Ausgestaltung des wohnungswirtschaftlichen
Rechnungswesens hat der GdW den wohnungswirt-
schaftlichen Kontenrahmen herausgegeben.1)

Der wohnungswirtschaftliche Kontenrahmen stellt mit
seiner Gliederung in Kontenklassen und Kontengrup-
pen einen generellen Ordnungsrahmen f�r die Buch-
f�hrung von Wohnungsunternehmen dar. Wohnungs-
unternehmen sollten im Grundsatz bei der Ausgestal-
tung ihrer betriebsindividuellen Buchf�hrung den woh-
nungswirtschaftlichen Kontenrahmen zu Grunde legen.
Auf seiner Grundlage sind unter Ber�cksichtigung des
Gesch�ftsumfanges und der Betriebsgr�ße unterneh-
mensindividuelle Kontenpl�ne zu entwickeln, um die
�bersichtlichkeit, Klarheit und Nachpr�fbarkeit der
Buchf�hrung zu gew�hrleisten.

8 Abweichungen vom wohnungswirtschaftlichen Konten-
rahmen oder die Verwendung eines anderen Konten-
rahmens sollten nur erfolgen, wenn dadurch die Aussa-
gekraft der Buchf�hrung nicht beeintr�chtigt wird bzw.
wenn der verwendete Kontenrahmen dem wohnungs-
wirtschaftlichen Kontenrahmen als gleichwertig anzuse-
hen ist. Ein Kontenrahmen ist dann dem wohnungs-
wirtschaftlichen Kontenrahmen als gleichwertig anzuse-
hen, wenn die Kontenklassen und Kontengruppen nach
dem Abschlussgliederungsprinzip geordnet sind, d. h.

– in Bezug auf ihre Inhalte muss die Reihenfolge der
Konten mit der Reihenfolge der Bilanzposten bzw.
der Ertragsposten und der Aufwandsposten �berein-
stimmen,

– die Inhalte von Kontengruppen bzw. Konten d�rfen
sich nicht mit den Inhalten von im Jahresabschluss
ausweispflichtigen Posten �berschneiden.

1) Vgl. Teil B „Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft“
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9 Bei der Erstellung betrieblicher Kontenpl�ne sind fol-
gende Grunds�tze zu beachten:

– Alle Konten sind in ein Verzeichnis (Kontenplan)
vollst�ndig aufzunehmen.

– Die Einrichtung neuer Konten, die �nderung bzw.
Aufhebung bestehender Konten sind unter Angabe
des Zeitpunktes der Konten�nderung im Konten-
plan kenntlich zu machen.

– Die Inhalte einzelner Konten innerhalb einer Kon-
tenklasse, Kontengruppe oder Kontenart d�rfen sich
nicht mit den Inhalten von Konten innerhalb ande-
rer Kontenklassen, -gruppen oder -arten �berschnei-
den.

– Der Inhalt jedes Kontos muss einem bestimmten
gesondert ausweispflichtigen Posten in der Bilanz
oder der Gewinn- und Verlustrechnung zuzuordnen
sein.

– Die Bezeichnung der einzelnen Konten muss wahr
und vollst�ndig sein.

c)
Haupt- und Nebenbuchf�hrungen

10 Je nach Gr�ße des Unternehmens und Umfang des
anfallenden Buchungsstoffes kann es zweckm�ßig sein,
bestimmte Teilbereiche – z. B. Hypothekenverwaltung,
Mietenabrechnung, Gesch�ftsguthaben, Lohn- und
Gehaltsabrechnung – in Nebenbuchf�hrungen zu ver-
selbst�ndigen. Bei der Einrichtung von Nebenbuchf�h-
rungen muss sichergestellt sein, dass die einzelnen
Teilbereiche organisatorisch ineinander greifen und die
richtige und vollst�ndige �bernahme des Zahlenwerks
der Nebenbuchf�hrung in die Hauptbuchf�hrung
gew�hrleistet ist.
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2)
Erstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes

a)
Aufgabe

11 Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, Anhang) und Lagebericht dienen vorrangig der
Erf�llung der gesetzlichen und satzungsm�ßigen Pflich-
ten zur Rechenschaftslegung �ber die Verm�gens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Jahresab-
schluss und Lagebericht stellen somit die Instrumente
der externen Rechenschaftslegung dar und informieren
Mitglieder, Gesellschafter, Gl�ubiger, Belegschaft und
die interessierte �ffentlichkeit �ber die wirtschaftliche
Lage des Wohnungsunternehmens (§ 264 Abs. 2 HGB).

Wohnungsunternehmen in der Rechtsform des einge-
tragenen Vereins (e. V.) und kleine Unternehmen i. S.
des § 267 Abs. 1 HGB brauchen keinen Lagebericht zu
erstellen. F�r eingetragene Vereine entf�llt auch die
Verpflichtung zur Erstellung des Anhangs.

12 Der Jahresabschluss ist innerhalb der gesetzlichen Frist
(§§ 264 Abs. 1, 290 Abs. 1, 336 Abs. 1 HGB) aufzustel-
len.

Soweit in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag eine
k�rzere Frist bestimmt ist, ist diese maßgeblich.

b)
Anforderungen

13 Der Jahresabschluss hat den Grunds�tzen ordnungsm�-
ßiger Buchf�hrung und Bilanzierung zu entsprechen. Er
muss klar und �bersichtlich sein und hat unter Beach-
tung der Grunds�tze ordnungsm�ßiger Buchf�hrung
ein den tats�chlichen Verh�ltnissen entsprechendes
Bild der Verm�gens-, Finanz- und Ertragslage zu ver-
mitteln (§§ 243 Abs. 1 und 2, 264 Abs. 2 HGB).
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14 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind entspre-
chend der f�r Wohnungsunternehmen geltenden Ver-
ordnung �ber Formbl�tter f�r die Gliederung des Jah-
resabschlusses von Wohnungsunternehmen (BGBl.
1970 I, S. 1334, zuletzt ge�ndert durch Artikel 13 Abs. 5
des Gesetzes vom 25. 5. 2009, BGBl. I, S. 1102) zu glie-
dern.

15 Auf der Grundlage dieser Verordnung f�r die Gliede-
rung des Jahresabschlusses von Wohnungsunterneh-
men hat der GdW Anwendungsformbl�tter f�r Genos-
senschaften und Kapitalgesellschaften entwickelt, unter
Ber�cksichtigung der jeweiligen rechtsformspezifischen
Besonderheiten. Diese Formbl�tter k�nnen der Erstel-
lung des Jahresabschlusses zu Grunde gelegt werden.

16 F�r die Inhalte der in der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung gesondert auszuweisenden Posten hat der
GdW Erl�uterungen zum Jahresabschluss herausgege-
ben.1)

17 F�r den Anhang ist gesetzlich keine Gliederung vorge-
geben. Die Grunds�tze der Klarheit und �bersichtlich-
keit (§ 243 Abs. 2 HGB) machen es erforderlich, dass
die gesetzlich vorgeschriebenen Angabe-, Erl�uterungs-
und Begr�ndungspflichten im Anhang in einer
bestimmten logischen Strukturierung erfolgen.

18 Die vom GdW im Rahmen der Erl�uterungen zum Jah-
resabschluss vorgeschlagene Strukturierung des Anhan-
ges stellt eine Empfehlung f�r eine Gliederung des
Anhanges dar, die den Grunds�tzen der Klarheit und
�bersichtlichkeit entspricht. Die empfohlene Gliede-
rung enth�lt die gesetzlich vorgeschriebenen Angabe-,
Erl�uterungs- und Begr�ndungspflichten, denen das
Unternehmen in der Regel in jedem Jahresabschluss
nachzukommen hat. Dar�ber hinaus ist zu pr�fen, ob
weitere angabepflichtige Sachverhalte vorliegen.

19 Im Lagebericht sind der Gesch�ftsverlauf und die Lage
des Unternehmens so darzustellen, dass ein den tat-

1) Vgl. Teil C „Erl�uterungen zum Jahresabschluss“.
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s�chlichen Verh�ltnissen entsprechendes Bild vermit-
telt wird. Dabei sind auch die wesentlichen Chancen
und Risiken der k�nftigen Entwicklung zu beurteilen
und zu erl�utern. Der Lagebericht muss alle Angaben
enthalten, die f�r die Gesamtbeurteilung der wirtschaft-
lichen Lage und des Gesch�ftsverlaufs erforderlich sind
und die aus dem Jahresabschluss nicht hervorgehen.
Der Lagebericht soll auch eingehen auf Vorg�nge von
besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des
Gesch�ftsjahres eingetreten sind, sowie auf bestehende
Zweigniederlassungen des Unternehmens (§ 289
HGB).

3)
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit

a)
Kostenrechnung

20 In Abh�ngigkeit von Gesch�ftsumfang und Betriebs-
gr�ße entspricht es den Grunds�tzen ordnungsgem�ßer
Gesch�ftsf�hrung, eine Kostenrechnung durchzuf�h-
ren. Diese hat die Aufgabe, das in der Buchf�hrung
erfasste Zahlenmaterial f�r Zwecke der

– Kontrolle der Wirtschaftlichkeit,

– Bewertung von Eigenleistungen im Jahresabschluss
(insbesondere Verwaltungs- und Architektenleistun-
gen)

aufzubereiten.

21 Dies erfordert die Verrechnung der in der Buchf�hrung
erfassten Kostenarten �ber Kostenstellen auf die einzel-
nen wohnungswirtschaftlichen T�tigkeitsbereiche
(Kostentr�ger). Soweit einzelne Kostenarten oder die
Kosten einzelner Kostenstellen nicht direkt bestimmten
Betriebsleistungen zugerechnet werden k�nnen (indi-
rekte Kosten), sind sie m�glichst verursachungsgerecht
mittels entsprechender Schl�sselgr�ßen auf die einzel-
nen Betriebsleistungen zu verteilen.
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22 Die Ausgestaltung der Kostenrechnung h�ngt ent-
scheidend von den betrieblichen Gegebenheiten ab
(Gesch�ftsumfang, Betriebsgr�ße). Dem tr�gt der woh-
nungswirtschaftliche Kontenrahmen dadurch Rech-
nung, dass die Kontenklasse 5 f�r die betriebsindividu-
elle Ausgestaltung der Kostenrechnung frei zur Verf�-
gung steht. Daneben besteht die M�glichkeit, die
Kostenrechnung in statistischer Form außerhalb der
Buchf�hrung durchzuf�hren.

b)
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit

23 Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ist laufend zu
�berwachen. Zur �berwachung ist der Aufbau einer
aussagef�higen Kostenrechnung, die Planung von
Investitionsentscheidungen anhand aussagef�higer Pla-
nungsrechnungen, die Aufstellung von Unternehmens-
pl�nen (Gesamtpl�ne und Teilpl�ne), die laufende
Beobachtung des Gesch�ftsverlaufs und die Abwei-
chungsanalyse von besonderer Bedeutung.

24 Bei der �berwachung der Wirtschaftlichkeit des Woh-
nungsbestandes kommt dem Bereich der Betriebs-
kosten besondere Bedeutung zu. Die Vollst�ndigkeit
der Erfassung und die zeitgerechte Abrechnung der
Betriebskosten ist sicherzustellen.

c)
Vorschaurechnung

25 Zur Sicherung der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit und
der Zahlungsf�higkeit sind Vorschaurechnungen zu
erstellen.
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– Wirtschaftsplan

26 Im Wirtschaftsplan ist die voraussichtliche Entwicklung
der Aufwendungen und Ertr�ge f�r einen �berschauba-
ren Zeitraum (mindestens f�nf Jahre) darzustellen.

27 Der Vollzug des Wirtschaftsplans ist zu �berpr�fen
(Soll/Ist-Vergleich).

– Finanzplan

28 Auf der Grundlage des Wirtschaftsplans ist ein Finanz-
plan zu entwickeln, der

– die einnahmen- und ausgabenwirksamen Positionen
des Wirtschaftsplanes und

– alle zahlungswirksamen Vorg�nge aus anderen
Bereichen

umfasst. Einzubeziehen sind insbesondere die finanz-
wirksamen Auswirkungen aus dem Kapitaldienst, aus
der Abwicklung des laufenden Bau- und Modernisie-
rungsprogramms sowie aus dem Instandhaltungsplan.

Der voraussichtliche Finanzbedarf aus geplanten Inves-
titionen (Baut�tigkeit, Erwerb von Grundst�cken) ist zu
ber�cksichtigen.
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